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1. Flüchtlinge weltweit und bei uns1. Flüchtlinge weltweit und bei uns
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Flüchtlinge weltweit und bei unsFlüchtlinge weltweit und bei uns
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Flüchtlinge weltweit und bei unsFlüchtlinge weltweit und bei uns
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Flüchtlinge weltweit und bei unsFlüchtlinge weltweit und bei uns

EU
270.000 Anträge
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Flüchtlinge weltweit und bei unsFlüchtlinge weltweit und bei uns
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Flüchtlinge weltweit und bei unsFlüchtlinge weltweit und bei uns
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Flüchtlinge weltweit und bei unsFlüchtlinge weltweit und bei uns
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2. Grundlagen FlüAG 2. Grundlagen FlüAG 
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i.d.R. 
„illegale“ 
Einreise

Erstaufnahme in 
einer LEA
zuständig: Land

Vorläufige 
Unterbringung
zuständig: Kreis

Anschluss-
Unterbringung
zuständig: 
Gemeinde

- Sachleistungen
- max. 6 Monate 
- Menschen aus „sicheren 
Herkunftsstaaten“ 
unbegrenzt 

  Dreigliedriges UnterbringungssystemDreigliedriges Unterbringungssystem

- öff.rechtl 
Nutzungsverhältnis 
- Mindeststandards
- max. 24 Monate 
 

Sozialrecht I – Aufnahme und UnterbringungSozialrecht I – Aufnahme und Unterbringung

Zentrales Erstaufnahmezentrum in Heidelberg (Patrick Henry Village): 
Registrierung, Gesundheitsuntersuchung, Verteilung

- privates 
Mietverhältnis 
möglich
- keine Mindest-
standards 
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Dreigliedriges UnterbringungssystemDreigliedriges Unterbringungssystem

Aufnahme und UnterbringungAufnahme und Unterbringung

Zentrales Registrierungszentrum Heidelberg

§47 Abs. 1a AsylG: 
sichere HKL

LEA/              max 6 Monate               vorl. Unterbringung (Kreise)
BEA                                         max. 2 Jahre  
§47 Abs. 1a AsylG                 § 9 FlüAG
§ 6 FlüAG
bis Entscheid Asylantrag Anschluss- 
 unterbringung
 (Kommunen)

§§ 17,18 FlüAG
Ausreise

Aufbau 
Kapazitäten

Drehkreuz 
Mannheim 
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Erstaufnahmestellen in BWErstaufnahmestellen in BW

Fast 40.000 Plätze an         
über 20 Standorten            
(Stand: 25.10.2015), 
inzwischen 46.000 Plätze 
an 29 Standorten

Aufnahme und UnterbringungAufnahme und Unterbringung
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Vorläufige UnterbringungVorläufige Unterbringung

● Gemeinschaftsunterkünften und 
Wohnungen
● wenn Wohnungen vorhanden, vorrangig 
schutzbedürftige Personen (kein 
Rechtsanspruch)
● Wohn- und Schlafraumfläche von mind. 
4,5 m² (für 2016 geplante Erhöhung auf 7 
m² auf zwei Jahre ausgesetzt)
● Lage soll geeignet sein, um Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen 
(Einschränkung durch §18 
Baunutzungsverordnung)

Sozialrecht I – Aufnahme und UnterbringungSozialrecht I – Aufnahme und Unterbringung
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Vorläufige UnterbringungVorläufige Unterbringung

● VU endet nach max. 24 Monaten 
●früher, bei  Abschluss des Asylverfahrens
●früher, wenn Wohnraum im Bezirk vorhanden 
und Lebensunterhalt gesichert sind
● Vorübergehende Fortsetzung der VU, z.B. bei 
bevorstehender Abschiebung. Fortsetzung sollte 3 
Monate nicht überschreiten 
● VU bei Personen mit AE endet spätestens nach 6 
Monaten

● Öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis

Sozialrecht I – Aufnahme und UnterbringungSozialrecht I – Aufnahme und Unterbringung



  

© Flüchtlingsrat BW Infoabend „Flüchtlinge unterstützen“Freiburg, 23.11.2015      - Folie  22  von  66

Notunterkünfte / „BEA“ Notunterkünfte / „BEA“ 
● Starker Anstieg der Flüchtlingszahlen    
→ Einrichtung neuer LEA dauert zu lang
● Keine Registrierung
● Keine Gesundheitsuntersuchung
● Kein Asylverfahren
●Probleme:
● Widerstand von Anwohnern / Städten
● Vorbehalte potenzieller Vermieter
● Politisches „Verschlafen“
●Positives:
● Viel ehrenamtliches Engagement

Sozialrecht I – Aufnahme und UnterbringungSozialrecht I – Aufnahme und Unterbringung
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3. Grundlagen zum Asylverfahren 3. Grundlagen zum Asylverfahren 
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Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

 Meldung als Asylsuchende/r / „Asylgesuch“ 
 

Verteilung auf die Bundesländer (EASY, Königsteiner Schlüssel)

 Meldung in zuständiger Aufnahmeeinrichtung

 Asylantrag beim BAMF (Außenstelle) 
(Entscheidung, ob Asylverfahren oder Dublin-Verfahren)

Asyl-Anhörung beim BAMF

 Niederschrift über die Anhörung

Bescheid über den Asylantrag 
(schriftlich)

Dublin-Verfahren
(zuständig BAMF-Außenstelle Dortmund)

Übernahmeersuchen an zust. MS

positivnegativ

Überstellung an zust. MS

i.d.R. illegale Einreise

II. Das Asylverfahren – Überblick II. Das Asylverfahren – Überblick 
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Erste Schritte Erste Schritte 
Asylgesuch 

Meldung in Erstaufnahmestelle

Ausstellung einer Bescheinigung über die 
Meldung als Asylsuchender (BÜMA)

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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● Zuständige Stelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) in Erstaufnahmeeinrichtung 
● Abnehmen von Fingerabdrücken 
→ Abgleich mit EURODAC-Datenbank 
→ Ist Deutschland überhaupt zuständig oder liegt ein Dublin-
Fall vor?
● Reisewegsbefragung
● Ausstellung einer 
Aufenthaltsgestattung

Asylantragsstellung Asylantragsstellung 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Dublin Staaten:

Alle EU-
Mitgliedsstaaten
plus
Island
Norwegen
Schweiz
Liechtenstein

Grundsätze: 

One chance only
Verantwortungsprinzip

Quelle: www.europa.eu

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Die Anhörung - GrundsätzlichesDie Anhörung - Grundsätzliches
● Termin in der Regel durch Ladung des Ausländers            
(Adresswechsel mitteilen/regelmäßige Postkontrolle) 
● Der Antragsteller muss grds. persönlich angehört  werden
● Dolmetscher wird von Amts wegen gestellt, kann aber  selbst 
gewählt und bezahlt werden
● Begleitung (durch Ehrenamtliche) möglich 
● Bei Anzeichen für Traumatisierung bzw. geschlechtsspezifische 
Verfolgung auf speziell geschulter/m Anhörer/in (und ggf. 
weiblicher Dolmetscherin) bestehen („Sonderbeauftragte“)
● Im Notfall kann Anhörung auch abgebrochen und an anderem 
Tag fortgesetzt werden
● Bleibt der Antragsteller der Anhörung unentschuldigt fern, ist 
Entscheidung nach Aktenlage möglich

→ Herzstück des Asylverfahrens: (einzige) Grundlage für 
Entscheidung des BAMF

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Die AnhörungDie Anhörung

● Etwa 25 allgemeine Fragen zur Person und seiner 
Familie, zur Situation im Herkunftsland und zum 
Reiseweg
● Zuletzt Aufforderung, individuelle Fluchtgründe 
zu schildern und zu erläutern, was bei der Rückkehr 
ins Heimatland befürchtet wird

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

“Das Vorbringen des Antragstellers ist glaubhaft, wenn es detailliert, 
lebensnah, widerspruchsfrei und daher schlüssig ist.“

● Chronologische Darstellung
● Darstellung eigener Erlebnisse und Aktivitäten im Fokus
● Kollektives Verfolgungsschicksal in individualisierter Form
● Ehrlichkeit, Verzicht auf Übertreibungen
● Widerspruchsfreiheit (auch im Vgl. zu  Reisewegbefragung)
● Vollständigkeit; Risiko gesteigerten Vorbringens
● Direktes Eingehen auf Fragen
● Auf Rückübersetzung des Protokolls bestehen
● Bei Fehlern auf Korrektur („Richtigstellung“) bestehen. 
● Sofort Beweismittel ergänzen, falls sie erst später dann auftauchen

Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?Was kann man als Ehrenamtliche/r tun?
Vorbereitung & BegleitungVorbereitung & Begleitung
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Die EntscheidungDie Entscheidung

Das AsylverfahrenDas AsylverfahrenDas AsylverfahrenDas Asylverfahren

 Entscheidung ergeht schriftlich 

 Wichtig: Adressänderungen immer dem 
BAMF mitteilen

 Bei ablehnenden Entscheidungen 
immer Rechtsmittel möglich 

 (Achtung: kurze Fristen für Klage, 
Klagebegründung und 
Rechtsschutzanträge)
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Dauer des AsylverfahrensDauer des Asylverfahrens
Durchschnittliche Dauer in MonatenDurchschnittliche Dauer in Monaten

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Positive Entscheidung: Anerkennung Positive Entscheidung: Anerkennung   

Asylberechtigung oder Anerkennung als 
Flüchtling 

Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre 

Internationaler subsidiärer Schutz 

Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr

Nationale Abschiebungsverbote 

Aufenthaltserlaubnis für 1 Jahr

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

  Art. 16aGG - geändert 1993, weiter gültig seit 1949:

Abs.1: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“
 vorläufiges, humanitär begründetes Aufenthaltsrecht
 individuelles Recht
  „Politisch ist eine Verfolgung dann, wenn sie dem Einzelnen in 

Anknüpfung an seine politische Überzeugung, seine religiöse 
Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare Merkmale, die 
sein Anderssein prägen, gezielt Rechtsverletzungen zufügt, die 
ihn ihrer Intensität nach aus der übergreifenden 
Friedensordnung der staatlichen Einheit ausgrenzen.“ 
(grundlegend Bundesverfassungsgericht, Beschluss v. 
10.07.1989).

Eine begründete Furcht vor politischer Verfolgung im 
Heimatstaat ist dann zu bejahen, wenn dem Asylsuchenden bei 
verständiger Würdigung der gesamten Umstände seines Falles 
politische Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht, 
so dass ihm nicht zuzumuten ist, in dem Heimatstaat zu bleiben 
oder dorthin zurückzukehren. 

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung

1. Asylberechtigung nach Art. 16a GG1. Asylberechtigung nach Art. 16a GG
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Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

   Art. 16aGG - geändert 1993, weiter gültig seit 1949:

 (3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten 
bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der 

allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder 
politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende 
Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus 
einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme 
begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung
1. Asylberechtigung nach Art. 16a GG1. Asylberechtigung nach Art. 16a GG

Abs. 3: Bei Menschen aus „sicheren Herkunftsstaaten“ wird 
gesetzlich vermutet, dass sie nicht verfolgt werden.

 → Sichere Herkunftsstaaten = Alle EU-Staaten, Ghana und Senegal, 
Mazedonien, Bosnien-Herzegowina 

→ Albanien, Kosovo, Montenegro
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Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung

2. Anerkennung als Flüchtling 2. Anerkennung als Flüchtling 
nach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 AsylGnach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG

Genfer Flüchtlingskonvention (28.07.1951)Genfer Flüchtlingskonvention (28.07.1951)
Wer ist ein Flüchtling?
Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flüchtling 
als Person, die sich außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen 
Wohnsitz hat, und die wegen ihrer „Rasse“, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin 
zurückkehren kann.

Zentraler Inhalt: Verbot der Abschiebung in den Verfolgerstaat 
(Art. 33 GfK)
Ein Kernprinzip der Konvention ist das Verbot, einen Flüchtling in ein 
Land zurückzuweisen, in dem er Verfolgung fürchten muss (Non-
Refoulement).
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Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

Prüfungsschema FlüchtlingseigenschaftPrüfungsschema Flüchtlingseigenschaft

1.Begründete Furcht vor 
2.einer Verfolgungshandlung
3.durch einen Verfolgungsakteur
4.wegen eines asylrelevanten Merkmals
5.Fehlender effektiver Schutz im Herkunftsstaat
6.Kein Ausschlussgrund

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung

2. Anerkennung als Flüchtling 2. Anerkennung als Flüchtling 
nach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 AsylGnach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 AsylG
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Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

  § 4 Subsidiärer Schutz
(1) Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die Annahme 
vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden 
droht. Als ernsthafter Schaden gilt:

1.     die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,

2.    Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder

3.    eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer 

Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.

(2)...

(3) Die §§ 3c bis 3e gelten entsprechend. An die Stelle der Verfolgung des Schutzes vor 
Verfolgung beziehungsweise der begründeten Furcht vor Verfolgung treten die Gefahr eines ernsthaften 
Schadens, der Schutz vor einem ernsthaften Schaden beziehungsweise die tatsächliche Gefahr eines 
ernsthaften Schadens; an die Stelle der Flüchtlingseigenschaft tritt der subsidiäre Schutz.

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung

3. Internationaler subsidiärer Schutz 3. Internationaler subsidiärer Schutz 
Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 AsylG



© Flüchtlingsrat BW Infoabend „Flüchtlinge unterstützen“Freiburg, 23.11.2015      - Folie  49  von  66

Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

 Prüfungsschema Subsidiärer SchutzPrüfungsschema Subsidiärer Schutz

1. Tatsächliche Gefahr
2. eines erheblichen Schadens
3. durch einen Verfolgungsakteur
4. Fehlender effektiver Schutz im Herkunftsstaat
5. Kein Ausschlussgrund

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung

3. Internationaler subsidiärer Schutz 3. Internationaler subsidiärer Schutz 
Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V. mit § 4 AsylG
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Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

Asylrecht - Formen der Asylrecht - Formen der AnerkennungAnerkennung

4. Nationales Abschiebungsverbot 4. Nationales Abschiebungsverbot 
Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG

§ 60 Abs. 7 Satz 2 – 4 AufenthG-E (Referentenentwurf Stand. 19.11.2015)§ 60 Abs. 7 Satz 2 – 4 AufenthG-E (Referentenentwurf Stand. 19.11.2015)

„Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur 
vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich 
durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist nicht 
erforderlich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der 
Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine 
ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn 
diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.“ 

  § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG (Verbot der Abschiebung)§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG (Verbot der Abschiebung)

  Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll 
abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche 
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. 
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Anerkennung im Asylverfahren – Rechtsfolgen
Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

Bezeichnung Rechtsgrundlage Aufenthaltsstatus Rechtsfolgen
Asylberechtigung Art. 16a GG § 25 Abs. 1 AufenthG AE für 3 Jahre, blauer 

Flüchtlingspass 
Anspruch auf Familiennachzug 

(„Kernfamilie“)
Zugang zu Arbeitsmarkt und 

Sozialleistungen (SGB II, XII, 
BAFÖG)

Anspruch auf Integrationskurs
Freizügigkeit in Deutschl., Reisen 

nach Maßgabe der jeweiligen 
Visa-Regeln (Ausnahme 
Herkunftsstaat!!!)

 Möglichkeit der 
Niederlassungserlaubnis 
nach 3 Jahren

Flüchtlingsschutz 
nach der GFK; QRL

§ 3 AsylG
(Art. 4 ff. QRL)

§ 25 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 
AufenthG

Internationaler subsidiärer 
Schutz

§ 4 AsylG
(Art. 15 ff. QRL)

§ 25 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 
AufenthG

AE für 1 Jahr
kein Flüchtlingspass
Anspruch auf Familiennachzug
(„Kernfamilie“)

Ggf. Wohnsitzauflage
NE nach 5 bzw. 7 Jahren

Nationale 
Abschiebungsverbote

§ 60 Abs. 5 und 7 
AufenthG

§ 25 Abs. 3 AufenthG AE für 1 Jahr
Freizügigkeit/Familiennachzug/Zuga
ng zu BAFÖG beschränkt
NE nach 5 bzw. 7 Jahren
Kein Anspruch auf Integrationskurs
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Negative Entscheidung: Ablehnung Negative Entscheidung: Ablehnung   

Ablehnung als unbegründet

Freiwillige Ausreise innerhalb 1 Monats, 
Klagefrist 2 Wochen

Ablehnung als offensichtlich unbegründet

Freiwillige Ausreise innerhalb 1 Woche, 
Klagefrist 1 Woche 

Ablehnung als unbeachtlich

Freiwillige Ausreise innerhalb 1 Woche, 
Klagefrist 1 Woche 

Ablehnung als unzulässig

Dublin-Fälle, keine freiwillige Ausreise 
vorgesehen, Klagefrist 1 Woche 

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Ablehnung im Asylverfahren – 
Die wichtigsten Ablehnungsarten und Rechtsmittel

Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)Asyl- und Flüchtlingsrecht (Grundlagen)

Ablehnung als Rechtsgrundlage Rechtsfolgen Rechtsmittel
Unbegründet § 31 AsylG  Abschiebungsandrohung nach 

§ 34 AsylG
 Ausreisefrist: 30 Tage (§ 38 Abs. 

1 Satz 1 AsylG)

 Klagefrist: 2 Wochen (§ 74 Abs. 1 Satz 1 
AsylG)

 Klage hat aufschiebende Wirkung, d.h. 
Abschiebung vorläufig nicht möglich (§ 75 
AsylG)

Offensichtlich 
unbegründet

§§ 29a, 30 AsylG  Abschiebungsandrohung nach 
§ 34 AsylG

 Ausreisefrist: 1 Woche (§ 36 
Abs. 1 AsylG)

 Ggf. Einreise-/Aufenthalts
verbot nach § 11 Abs. 7              

AufenthG, wenn Ablehnung nach 
§ 29a AsylG

  Klagefrist: 1 Woche (§ 74 Abs. 1 Hs. 2 
AsylG)

  ABER: Klage hat keine aufschiebende 
Wirkung (§ 75 Abs. 1 AsylG)

 Zur Verhinderung der Abschiebung 
zusätzlich Eilantrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung nötig

 Frist für Eilantrag: 1 Woche (§ 36 Abs. 3 Satz 
1 AsylG)

Unzulässig = i.d.R. 
„Dublin-Fall“

§ 27a AsylG Abschiebungsanordnung nach § 
34a AsylG

  Klagefrist: 1 Woche (§ 74 Abs. 1 Hs. 2 
AsylG)

  ABER: Klage hat keine a.W. (§ 75 I AsylG)
 Zur Verhinderung der Abschiebung 

zusätzlich Eilantrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung nötig

 Frist f. Eilantrag: 1 Woche (§ 36  III 1 AsylG)
 Problem: Eilverfahren hemmt ggf. Ablauf 

der „Dublin-Fristen 
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Entscheidungen über  Asylanträge 2014Entscheidungen über  Asylanträge 2014

Schutzquote 31,5 % davon: 

 1,8 % Asylberechtigung

 24,1 % Anerkennung als Flüchtling

 4,0 % subsidiärer Schutz

 1,6 % nationale Abschiebungsverbote

Dublin-Fälle 35,2 %

Ablehnungen 33,4 %

Das AsylverfahrenDas Asylverfahren
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Das AsylverfahrenDas Asylverfahren

Quelle: Eurostat
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4. Zugang zu Bildung, Ausbildung 4. Zugang zu Bildung, Ausbildung 
und Arbeitsmarktund Arbeitsmarkt
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SchulischeSchulische  BildungBildung
●  Neun Jahre Schulpflicht (ab 6 Jahren): ab 6 Monate nach            
    Einreise
● Schulzugangsrecht prinzipiell vom 1. Tag an 
● Einrichtung von Vorbereitungsklassen zu Sprachförderung       
   möglich
● Berufsschulpflicht bis 18 Jahre, Besuch der VABO-Klassen bis 21  
   Jahre möglich

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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Sprachförderung für Sprachförderung für 
Erwachsene Erwachsene 

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt

●Personen mit Aufenthaltsgestattung
● Ab Einreise: Anfängersprachkurs (A0, A1), finanziert über das    
   Kreis-Sozialamt (Pauschale Flüchtlingsaufnahmegesetz)
● Ab Einreise: Sprachkurse in BW durch Programm „Chancen    
  gestalten“ des Integrationsministeriums

● Ab 3 Monate: ESF-BAMF-Kurs (ab A1)
● Für Asylsuchende mit „guter Bleibeperspektive“ (Syrien, Irak,   
  Iran und Eritrea): Integrationskurs, wenn freie Kursplätze    
  vorhanden
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Sprachförderung für Sprachförderung für 
Erwachsene Erwachsene 

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt

●Personen mit Duldung
● Wenn kein Beschäftigungsverbot nach § 60a Abs. 6 und nicht    
   aus sicherem Herkunftsstaat: ESF-BAMF-Kurs (ab A2)
● Für Personen mit Ermessensduldung nach § 60a Abs. 2:    
   Integrationskurs 
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Schule und SprachförderungSchule und Sprachförderung
Was können Sie in der Praxis tun?

● Fragen Sie vor Ort nach Fördermöglichkeiten sowie geplanten 
Maßnahmen (insbesondere im Zusammenhang mit „Chancen 
gestalten“)

● Sprechen Sie bei Förderbedarf mit den Schulen

● Suchen Sie nach Möglichkeiten für Sprachunterricht durch haupt- und 
ehrenamtliche Lehrkräfte

(Aus-)Bildung und Arbeit(Aus-)Bildung und Arbeit
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Öffnung der Integrationskurse
● für Asylsuchende „mit guter Bleibeperspektive“ 
(Syrien, Irak, Iran und Eritrea)
● für Ausländer  mit Duldung gem. § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG
● für Ausländer, mit Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG
●Kostenübernahme möglich
●Teilnahme nur im Rahmen verfügbarer Kursplätze (kein Anspruch)

Sprachkurse durch die Bundesagentur für Arbeit  
●Voraussetzung: „gute Bleibeperspektive“
●Beginn bis 31. Dezember 2015
●Auch für Asylsuchende mit Arbeitsverbot

Änderungen durch das Änderungen durch das 
„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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Zugang zu einer Ausbildung Zugang zu einer Ausbildung 
bei Duldung/Aufenthaltsgestattungbei Duldung/Aufenthaltsgestattung

Duldung: 

schulische und betriebliche 
Ausbildung ohne Vorrangprüfung 
möglich

Aufenthaltsgestattung:

betriebliche Ausbildung erst ab 3 
Monaten

Wichtig für Personen aus „sicheren 
Herkunftsstaaten“: 
betriebliche Ausbildung gilt als 
Erwerbstätigkeit, 
schulische Ausbildung gilt in der 
Regel als Bildung 

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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(Aus-)Bildung und Arbeit(Aus-)Bildung und Arbeit

●→ Ausländerrechtliches Arbeitsverbot möglich

Zugang zum Arbeitsmarkt bei Zugang zum Arbeitsmarkt bei 
Duldung / Aufenthaltsgestattung Duldung / Aufenthaltsgestattung 

Monate in DL Möglichkeit der Erwerbstätigkeit

0 – 3 Arbeitsverbot

4 – 48  Eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt

    → 4 – 15 Vorrangprüfung und 
Arbeitsbedingungenprüfung

   → 16 – 48 Arbeitsbedingungenprüfung

ab 48 Uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt 

Ausnahme: „sichere Herkunftsstaaten“
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Räumliche Beschränkungen 
(Wohnsitzauflagen)

Datum Asylantragstellung: 
nach 3 bzw. 15 Monaten 
Änderungen des 
Arbeitsmarktzugangs

Nebenbestimmungen:
Zugang zum Arbeitsmarkt 
(konkreter Arbeitgeber)
+ weitere Bestimmungen

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt

Zugang zu Beschäftigung bei AGZugang zu Beschäftigung bei AG
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Räumliche Beschränkung: 
seit 01.01.2015 bundesweit 
mit Wohnsitzauflage, 
evtl. auf Bezirk der 
Ausländerbehörde 

Erwerbstätigkeit: oder in 
Nebenbestimmungen:
Zugang zum Arbeitsmarkt
+ weitere Bestimmungen

Zugang zu Beschäftigung bei DuldungZugang zu Beschäftigung bei Duldung

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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● Verlängerung der Aufenthaltsdauer in den LEAs: 
● Nun maximal 6 Monate statt bisher maximal 3 Monate → ggf. 

Verlängerung des anfänglichen Arbeitsverbots
➔ Asylsuchende aus „sicheren Herkunftsstaaten“ sollen bis zur 

Abschiebung in LEAs verbleiben
● Generelles Beschäftigungsverbot für AsylbewerberInnen 

aus „sicheren Herkunftsstaaten“

Änderungen durch das Änderungen durch das 
„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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● „Erleichterte“ Arbeitsmigration für Personen aus den 
Westbalkanstaaten:

● Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG zur Ausübung jeder 
Beschäftigung 

● Voraussetzungen:
● Vorliegen eines konkreten, verbindlichen Stellenangebots
● Antragstellung bei deutscher Botschaft im Ausland
● Kein Bezug von AsylblG-Leistungen innerhalb der letzten 

24 Monate (Ausnahme: Personen, die nach dem 1.1.15 
und vor dem 24.10.15 eingereist, sich am 24.10.15 in Dtl. 
aufgehalten haben und unverzüglich ausgereist sind)

● Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich  

Änderungen durch das Änderungen durch das 
„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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Nachrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt Nachrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt 
(„Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde („Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde 

gestattet“)gestattet“)

Asylbewerber/in – Geduldete/r 
sucht einen potentiellen Arbeitgeber

Arbeitserlaubnisantrag (Formular „Stellenbeschreibung“)

Abgabe bei der Ausländerbehörde → ausländerrechtliche Prüfung

Weiterleitung an ZAV

Prüfung bei der (lokalen) Agentur für Arbeit

Ausländerbehörde 
● erteilt Arbeitserlaubnis für diesen Arbeitgeber

und trägt dies in die Nebenbestimmungen im Ausweis ein ODER
● lehnt den Antrag (schriftlich) ab

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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Formular für den ArbeitgeberFormular für den Arbeitgeber
für die Beantragung einer Arbeitserlaubnisfür die Beantragung einer Arbeitserlaubnis

 Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt Zugang zu Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt
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AsylbewerberleistungsgesetzAsylbewerberleistungsgesetz

Form der Leistungsgewährung:

● Seit 24.10.2015 umfassendes Sachleistungsprinzip in der Erstaufnahme, wenn mög-
lich kein Taschengeld mehr → BW plant „Chipkarte“ 

● Außerhalb der Erstaufnahme vorrangig Geldleistungen (seit 24.10. einschränkbar in 
GU)

Sozialleistungen für FlüchtlingeSozialleistungen für Flüchtlinge
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§ 3 Grundleistungen (2016)§ 3 Grundleistungen (2016)

Das AsylbewerberleistungsgesetzDas Asylbewerberleistungsgesetz

Grundleistung
en nach 
AsylbLG ab 
1.1.2016

Grundleistung
en physiches 
Existenzmini
mum (= 
notwendiger 
Bedarf), § 3 II 
2 AsylbLG

Grundleistung
en soziokultu-
relles 
Existenz-
minimum (= 
notwendiger 
persönlicher 
Bedarf, § 3 I 8 
AsylbLG

Grundleistungen 
(§ 3 AsylbLG) 
gesamt

RS 1 219 € 145 € 364 €

RS 2 196 € 131 € 327 €

RS 3 176 € 114 € 290 €

RS 4 200 € 86 € 286 €

RS 5 159 € 93 € 252 €

RS 6 135 € 85 € 220 €
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5. Aktiv für Flüchtlinge – 5. Aktiv für Flüchtlinge – 
Ehrenamtliches Engagement Ehrenamtliches Engagement 
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Ehrenamt - GrundsätzlichesEhrenamt - Grundsätzliches
● Hilfsangebote sind etwas sehr Gutes. Aber jeder Mensch 
hat auch die Freiheit und seine Gründe, Hilfe abzulehnen.
● Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe
● Privatsphäre und Datenschutz ernst nehmen
● Gute Abstimmung nötig zwischen Flüchtlingssozialdienst 
und Ehrenamtlichen

Aktiv für FlüchtlingeAktiv für Flüchtlinge
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Ankommen in Deutschland – Willkommenskultur?Ankommen in Deutschland – Willkommenskultur?

Was können Sie tun?Was können Sie tun?
● Soziale Integration unterstützen

→ Sprachkurse
→ Orientierung geben
→ Gemeinsame Projekte mit 
geflüchteten Menschen 

● Hilfe im Asylverfahren und Behördendickicht
→ Erklären des deutschen Systems
→ Unterstützung im „Behördenalltag“
→ Unterstützung im Asylverfahren

Aktiv für FlüchtlingeAktiv für Flüchtlinge

● Politische Arbeit/Öffentlichkeitsarbeit
→ Thema positiv besetzen, Ängste abbauen
→ Stellung beziehen/Probleme benennen 
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Ankommen in Deutschland – Ankommen in Deutschland – 
Willkommenskultur?Willkommenskultur?

Was können Sie tun?Was können Sie tun?
● Begegnungsmöglichkeiten schaffen

● Erstbesuche bei neu ankommenden Flüchtlingen (Bsp. Asyl-AK Heidelberg)
● Willkommenspaten (Bsp. Stadt Ravensburg)
● Einrichtung eines Asyl-Cafés oder Sprach-Cafés
● Regelmäßige Präsenz / Besuche in der Sammelunterkunft (Rücksicht auf 

BewohnerInnen
● Einladung zu Veranstaltungen

● Begleitung und Unterstützung im Alltag – Teilhabe ermöglichen
● Mobiltät fördern: Sozialtickets für den ÖPNV / Fahrräder / Fahrdienste
● Kulturelles Leben: Einladung zu Kino, Theater, Straßenfesten etc.
● Stadterkundung: Einkaufsmöglichkeiten, Behörden, Schulen, Ärzte, 

Beratungsstellen, Betriebe usw. → Stadtplan!

Aktiv für FlüchtlingeAktiv für Flüchtlinge
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Was brauchen Ehrenamtliche?Was brauchen Ehrenamtliche?

● Strukturen: Informationen / Beratung / Fortbildung / 
Koordination / Vernetzung / Arbeitsstrukturen / Unabhängigkeit!?

● Zeitbudget: Wie viel Zeit habe ich zu Verfügung? Wie viel Zeit will 
ich investieren? → möglichst viel und verlässlich

● Im Umgang mit Ämtern, Behörden und anderen „Hauptamtlichen“: 
Selbstbewusstsein und Courage, aber auch Gelassenheit

● Im Umgang mit Flüchtlingen: Sensibilität, aber auch Klarheit 
→ gegenseitiger Respekt und Anerkennung

● Im Umgang mit sich selbst: Selbstreflektion, Supervision 
→ Grenzen setzen / die eigenen Grenzen wahrnehmen und anerkennen

Aktiv für FlüchtlingeAktiv für Flüchtlinge
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Was brauchen Flüchtlinge?Was brauchen Flüchtlinge?
● Zeit zum Ankommen → bieten Sie eine gute Mischung zwischen 
Nähe/Hilfe und Distanz
● Feinfühlige Ansprechpartner/innen → nicht gleich auf die Flucht 
ansprechen (Stichwort Trauma)

● Verlässliche Ansprechpartner/innen → Begleitung über längere Zeit 
sinnvoll, wenn es möglich ist

● Hilfe zur Selbsthilfe → Hilfe dient dazu, damit sich die Flüchtlinge ein 
einständiges Leben in D aufbauen können – Es geht nicht darum 
Flüchtlingen alle Arbeit abzunehmen oder um die Beruhigung des 
Gewissens der Helfer/innen
● Anerkennung der eigenen Entscheidung

● einen Ordner und einen Locher

● ihr eigenes Leben – Flüchtlinge müssen nicht deutscher werden 
als die Deutschen → „leben und leben lassen“

Aktiv für FlüchtlingeAktiv für Flüchtlinge
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Fragen Fragen Fragen ?Fragen Fragen Fragen ?

??
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Aktiv für FlüchtlingeAktiv für Flüchtlinge

Termin Modul

Fr. 15.1. 19-22 Uhr Das Asylverfahren (2h)
Asylantrag abgelehnt was dann? (1h) 

Sa. 16.1. 9-14 Uhr 3 Asylantrag abgelehnt was dann 
(Fortsetzung) (1h)
[Von der Duldung bis zum Bleiberecht} 
Nach der Anerkennung (2h) 
Ausbildung und Arbeitsmarkt (2h)

Do. 21.1. 19-22 Uhr Arbeiten im Asylarbeitskreis – Organisation
Arbeiten im Asylarbeitskreis – 
Zusammenarbeit und Selbstreflektion 

Do 28.1. 19-22 Uhr Das Flüchtlingsaufnahmegesetz für Baden-
Württemberg 

Mo 1.2. 19-22 Uhr Das Asylbewerberleistungsgesetz

Nächste TermineNächste Termine
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Vielen Dank für die Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! 
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Zur FortbildungZur Fortbildung

Autor/innen: Die Fortbildungsinhalte und die Präsentation wurden entwickelt 
und erstellt von den Mitarbeiter/-innen der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats 
Baden-Württemberg im Rahmen der Förderung durch das Land Baden 
Württemberg 2015 und 2016 (Projekt „aktiv für Flüchtlinge“).

Inhalte der Fortbildung: Die Inhalte der Fortbildung sind urheberrechtlich 
geschützt. Eine Weitergabe der PDF-Präsentation im internen Kreis der 
Teilnehmer/innen ist erlaubt, eine Veröffentlichung ist nicht erlaubt. 

Die Inhalte der Folien sind nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet 
worden. Trotzdem kann es sein, dass sich in der Zwischenzeit Änderungen 
ergeben haben. Die Fortbildung vermittelt Grundlagenwissen. Es wird 
angeregt, eigenständig vertiefendes Wissen zu erarbeiten.

Fortbildung „Aktiv für Flüchtlinge“Fortbildung „Aktiv für Flüchtlinge“
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KontaktKontakt

Clara Schlotheuber
Geschäftsstelle

Hauptstätterstr. 57, 70178 Stuttgart
 Tel.: 0711 - 55 32 83-4 -- Fax.: 0711 - 55 32 83-5

E-Mail: schlotheuber@fluechtlingsrat-bw.de
Web: www.fluechtlingsrat-bw.de

Aktuelle Projekte:
"Netzwerk Bleiberecht Stuttgart-Tübingen-Pforzheim" - Gefördert im Rahmen des ESF-Bundesprogramms zur 

arbeitsmarktlichen Unterstützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.

Solidarität braucht Solidarität
Unterstützen Sie unsere politische und praktische Arbeit für Flüchtlinge durch eine Spende an:

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. , GLS Bank, BLZ 430 609 67, Kto. Nr. 70 07 11 89 01, IBAN: 
DE66 4306 0967 7007 1189 01, BIQ: GENODEM1GLS
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